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Das PSG 1: die Neuerungen

Das PSG 1
Probleme und Chancen für die Ambulante Pflege?

Wie kann das Leistungsspektrum weiter entwickelt werden

Fachtagung des DiAG Caritas Sozialstationen am 24.02.2015 in Münster

Referent: Andreas Heiber, SysPra Bielefeld

Literatur: Das Pflegestärkungsgesetz 1, Was ist zu tun? Chancen und Risiken
Vincentz Network Hannover, Nov. 2014, ISBN: 9783866303829
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Das PSG 1: die Neuerungen

Was bleibt vom PNG und muss in NRW umgesetzt werden

 Häusliche Betreuung nach § 124 bleibt ohne Veränderung
 Problem: nur möglich, wenn Grundpflege/Hauswirtschaft sicher gestellt ist und 

deshalb die Leistung keine Grundpflege/Hauswirtschaft sein darf

 formal kein Spaziergang möglich, auch wenn das in Leistungskatalogen 
auf Landesebene oder in der Gesetzesbegründung erwähnt wird

 Sollte nur nach Zeiteinheiten vereinbart werden (in einigen Bundesländern gibt es dafür 
‚Pauschalen‘, deren Wert allein mit Punkten und nicht mit Zeit beschrieben ist)

 Leistung kann/sollte nur in Zeit vereinbart werden
 Kalkulation eines leistungsgerechten Stundensatzes und Verhandlung!?!
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Dynamisierung der Leistungen (§ 30)
 2008 gesetzlich festgelegt; nächste Dynamisierung 2017 zu prüfen

 alle Leistungen um 4 % (für 3 Jahre); nur Leistungen seit 2013 (§§ 38a, § 123) um 2,67 
%

 Pflegeverbrauchsmittel und Wohnraumanpassung deutlich höher
 wurden seit Einführung noch nie verändert

 Verordnungskompetenz der Pflegefachkräfte beachten (seit 1995!)

 Pflegeverbrauchsmittel: auch als Kostenerstattung möglich!

 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

 Pro Maßnahme 4.000 €, kein Eigenanteil, keine „Deckelung“ auf 
Pflegestufe/Jahr/etc.)

 Auch Umzug etc. können bezuschusst werden

 Antrag sollte vor Beginn mit einem Kostenvoranschlag gestellt werden
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Leistungsansprüche 2015
Leistung Ohne Pflegestufe Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3 Härtefall

Sachleistung § 36
ab2015  - 468 € 1.144 € 1.612 € 1.995 €

bei Einstufung nach § 45a

ab 2015 231 € 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 €

Pflegegeld § 37
ab 2015 0 € 244 € 458 € 728 €

bei Einstufung nach § 45a

ab 2015 123 € 316 € 545 € 728 €

Wohngruppenzuschlag § 38a
keine

bei Einstufung nach § 45a

Verhinderungspflege § 39
keine

bei Einstufung nach § 45a

205 €
205 €

bis 1.612€
 bis 1.612 €

Zusätzlich bis 50 % der Kurzzeitpflege (806 €) nutzbar, max. 2.418 €
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Leistungsansprüche 2015
Pflegehilftsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen § 40
Pflegeverbrauchsmittel bis zu 40 €
Wohmumfeldverbessernde Maßnahmen bis zu 4.000 €

Zusätzliche Betreuungsleistungen § 45b
Ohne Einstufung 104 €
Grundbetrag bis zu 104 €
Erhöhter Betrag bis zu 208 €

Tagespflege § 41 Ohne Pflegestufe Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3 Härtefall

 - 468 € 1.144 € 1.612 €  - 
bei Einstufung nach § 45a 231 € 689 € 1.298 € 1.612 €  - 

Hinweis: keine Anrechnung beim ambulanten Leistungen mehr

Kurzzeitpflege § 42
keine

bei Einstufung nach § 45a

Vollstationäre Pflege § 43
keine 1.064 € 1.330 € 1.612 € 1.995 €

Erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz

bis 1.612€
 bis 1.612 €

Zusätzlich freie Leistungen der Verhinderungspflege nutzbar
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Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften (§ 38a)
Neue Definition zum Leistungsbezug
 gemeinschaftliches Wohnen von mindestens 3, maximal 12 Pflegebedürftigen oder 

Versicherte ohne Pflegestufe aber mit erheblich eingeschränkter Leistungskompetenz 
zum Zweck der gemeinschaftlich organisierten pflegerischen Versorgung

 ambulanter Leistungsbezug
 gemeinsame Beauftragung einer Person für organisatorische, verwaltende, betreuende 

oder das Gemeinschaftsleben fördernde Tätigkeiten oder hauswirtschaftliche 
Unterstützung 
 alleiniges „Putzen“ reicht nicht

 es darf keine Versorgungsform vorliegen, in denen ein Anbieter Leistungen im 
Umfang der stationären Versorgung anbietet
 aktive Einbindung der eigenen Ressourcen/soziales Umfeld muss ist zur Sicherstellung der 

Versorgung nötig
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Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften (§ 38a)
„Das zentrale Merkmal einer ambulanten Versorgung ist, dass regelhaft Beiträge der 
Bewohnerinnen und Bewohner selbst, ihres persönlichen sozialen Umfelds oder von 
bürgerschaftlich Tätigen zur Versorgung notwendig bleiben. 

Ist nicht vorgesehen, dass sich das soziale Umfeld der in der Wohngruppe lebenden Menschen in 
die Leistungserbringung und in den Alltag einbringen kann – etwa durch die Sicherstellung der 
Arztbesuche, die Gestaltung und kleine Reparaturen in der Wohnung, Entscheidungen über neue 
Bewohnerinnen und Bewohner, die Neuanschaffung von Geräten, den Einkauf von Lebensmitteln

oder die Verwaltung der Gruppenkasse – besteht keine mit der häuslichen Pflege vergleichbare 
Situation.“ (Begründung Gesundheitsausschuß zu § 38a; BT 18/2909)

 Konzeptionen auf das neue Leistungsrecht anpassen, ansonsten 
keine Zuschüsse nach § 38a!
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Das PSG 1: die Neuerungen

Ambulante Wohngemeinschaften 
Vertragsstruktur
 Individuelle Grundpflege und Hauswirtschaft (Zimmer, Wäsche) = 

Pflegevertrag mit einem Pflegedienst

 Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung = Pflegevertrag mit einem 
Pflegedienst

 Wohnungs-/Zimmermiete (einschließlich Mietnebenkosten) = Mietvertrag
 gemeinschaftlich beauftragte Betreuungs-/Hauswirtschaftsleistungen: 

 gemeinschaftliche Hauswirtschaft (Mahlzeiten, Reinigung der Gemeinschaftsräume)

 Betreuung und Präsenz (außerhalb der Anwesenheitszeiten im Rahmen der Grundpflege 
oder Hauswirtschaft)

 gemeinschaftliche Haushaltskasse = Regelung der Mieter untereinander
 Höhe, Führung, Ausgaben
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Zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften (§ 38a)
Prüfungspflicht der Pflegekassen
 Datenschutzrechtliche Fragenstellungen sind gelöst, vorzulegen sind

 Adressdaten, Grundriss, Mietvertrag, vereinbarte Aufgaben der beauftragten Person

Bestandsschutz über § 122
 Bestandsschutz für bisherige Bewohner, nicht jedoch für 

Wohngemeinschaft

Pflegedienst/Betreiber hat Bewohner/Interessenten über die Sachlage 
aufzuklären
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Verhinderungspflege (§ 39)
 Leistungen erhöht auf 1.612 €
 bis zu 42 Tage (statt bisher 28 Tage) bei tageweiser Abrechnung

 nun auch anteilig Leistungen der Kurzzeitpflege bis zu 806 € nutzbar, soweit diese 
noch verfügbar sind; damit im Jahr bis zu 2.418 € über Verhinderungspflege 
abrechenbar

 auch bei Verhinderungspflege durch Pflegepersonen gelten die 42 Tage
 Pflegegeld für insgesamt 42 Tage (150 % des Pflegegeldes pro Monat)

 nachweisbare Kosten (wie Benzinkosten, Verdienstausfall, etc.)

 insgesamt auf 1.612 € beschränkt
 Unabhängig davon wird für die verhinderte Pflegeperson 50 % des Pflegegeldes, berechnet auf 28 

Tage (§ 37, Abs. 2) weiter gezahlt

 Kosten der Verhinderungspflege müssen nachgewiesen werden
 einfache Quittung etc. dürfte nicht mehr ausreichen

 betrifft hauptsächlich erwerbsmäßige Verhinderungspflege durch Andere
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Verhinderungspflege (§ 39): Leistung strategisch nutzen
 Infomaterial: was kann man alles machen

 Infobriefe 4x im Jahr
 zur langfristigen Planung (Leistung soll der Entlastung dienen, nicht nur reine 

Notfallleistung sein!)

 als weitere Notfallleistung gibt es die Kurzzeitpflege

 wer alles bis zu Letzt aufhebt, wird dann gar nichts nehmen und die Leistung 
verschenken!

 Mitarbeiterschulung
 Mitarbeiter sind die Multiplikatoren für alle Leistungen!

 „Entlastungsgutscheine“, „Auszeitgutscheine“ zu Weihnachten/Muttertag, 
etc. konzipieren
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Tagespflege (§ 41)
 Leistungen werden nicht mehr mit ambulanten Leistungen verrechnet

Verfügbare Tagespflegeleistungen

 Versicherte ohne Pflegestufe und mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
erhalten erstmals Leistungen bis zu 231 € pro Monat

 Weiterhin können Leistungen der Verhinderungspflege zur Finanzierung der 
pflegebedingten Aufwendungen genutzt werden

 Weiterhin können Leistungen nach § 45b zur Finanzierung aller Kosten, auch 
der sogenannten Hotel- und Investitionskosten genutzt werden

Tagespflege § 41 Ohne Pflegestufe Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3

 - 468 € 1.144 € 1.612 €
bei Einstufung nach § 45a 231 € 689 € 1.298 € 1.612 €
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Tagespflege (§ 41): Chancen: Beispiel 1
Neue und ausreichend finanzierte ambulante Versorgungsketten möglich:

z.B. Pflegestufe 1, mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz

Nutzbare Leistungen pro Monat
 Pflegedienst bis zu 689 €, sonst anteilig Pflegegeld

 Tagespflege bis zu 689 €
 Verhinderungspflege (in Verbindung mit Kurzzeitpflege, pro Monat): 201 €
 Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistung: 104 €

Gesamt: 1.683,00 €
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Tagespflege (§ 41): Chancen, Beispiel 1
Beispielrechnungen NRW pro Monat 
Morgens Versorgung durch Pflegedienst, Tagsüber in der Tagespflege, abends 
und am Wochenende durch Pflegepersonen
 Pflegedienst: Große Grundpflege (LK 19) und Hausbesuchspauschale (15): 

Sachleistung: 541,80 €; Rest-Pflegegeld von 67,51, €
 Tagespflege:  21 Tage (Pflegebedingter Aufwand: 41,54 €): 872,34 €

 davon über § 41 Tagespflege: 689 €; 183,34 € über Verhinderungspflege, 0 € Privat!

 Privat: Unterkunft, Verpflegung (evtl. Investitionskosten): 27,23 € pro Tag: 
571,83€, davon 104 € über § 45b-Leistung = 467,83 €

Privat zu tragende Kosten: 400,32 € bei 21 Tagen Tagespflege sowie 
Grundpflege am Morgen ersparter Verpflegung tagsüber!
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Tagespflege (§ 41): Chancen: Beispiel 2

Neue und ausreichend finanzierte Versorgungsketten möglich:
z.B. Pflegestufe 2, mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz

Nutzbare Leistungen pro Monat
 Pflegedienst bis zu 1.298 €, sonst anteilig Pflegegeld

 Tagespflege bis zu 1.298 €
 Verhinderungspflege (in Verbindung mit Kurzzeitpflege, pro Monat): 201 €
 Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistung: 104 €

Gesamt: 2.901,00 €
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Tagespflege (§ 41): Chancen, Beispiel 2
Beispielrechnungen NRW pro Monat 
Pflegestufe 2, mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz

Morgens Versorgung durch Pflegedienst, Tagsüber in der Tagespflege, Abends 
Versorgung durch Pflegedienst, am Wochenende durch Pflegepersonen
 Pflegedienst: Große Grundpflege (LK 19); Kleine Grundpflege (LK 21) 

Hausbesuchspauschalen (15): Sachleistung: 890,40 €; Pflegegeld von 171,14€
 Tagespflege:  21 Tage (Pflegebedingter Aufwand: 43,62 €): 916,02 €

 davon über § 41 Tagespflege: 916,00 €; 

 Privat: Unterkunft, Verpflegung (evtl. Investitionskosten): 27,23 € pro Tag: 571,83 
€, davon 104 € über § 45b-Leistung: 467,83 €

Privat zu tragende Kosten: 296,69 € bei 21 Tagen Tagespflege sowie Grundpflege am 
Morgen und Abend bei ersparter Verpflegung tagsüber!
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Finanzierungsmöglichkeiten der Tagespflege im Vergleich
Darstellung pro Monat

Für die Finanzierung der Tagespflege stehen folgende Budgets zur Verfügung

1.Pflegebedingte Aufwendungen (inkl. Fahrtkosten
Ohne Pflegestufe Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3 Härtefall

Tagespflege § 42
0,00 468,00 1.144,00 1.612,00 1.612,00 

bei Einstufung nach § 45a 231,00 689,00 1.298,00 1.612,00 1.612,00 

Verhinderungspflege § 39 201,50 201,50 201,50 201,50 201,50 

2. Unterkunft, Verpflegung, Investkosten
Entlastungsleistung § 45b 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

3. Gesamt verfügbar Tagespflege (ohne einsetzbares Pflegegeld)
bis zu 0,00 773,50 1.449,50 1.917,50 1.917,50 

bei Einstufung nach § 45a 536,50 994,50 1.603,50 1.917,50 1.917,50 

Darüber hinaus stehen folgende Leistungen für die Häusliche Pflege zur Verfügung
Versorgung Zuhause

Pflegesachleistung 0,00 468,00 1.144,00 1.612,00 1.995,00 
bei Einstufung nach § 45a 231,00 689,00 1.298,00 1.612,00 1.995,00 

einsetzbares Pflegegeld 0,00 244,00 458,00 728,00 728,00 
bei Einstufung nach § 45a 123,00 316,00 545,00 728,00 728,00 

Gesamtbudget für die Versorgung in der Tagespflege und Zuhause
Tagespflege und Pflegesachleistung ambulant für Versorgung zuhause

0,00 1.241,50 2.593,50 3.529,50 3.912,50 
bei Einstufung nach § 45a 767,50 1.683,50 2.901,50 3.529,50 3.912,50 

Für vollstationäre Pflege verfügbares Budget
0,00 1.064,00 1.330,00 1.612,00 1.995,00 
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Tagespflege (§ 41): Angebote ausbauen und erweitern?

Öffnungszeiten noch zeitgemäß: 8.00 bis 16.00 Uhr?
 längere Öffnungszeiten entsprechen eher dem tatsächlichen Bedarf

 könnte auch den Fahrdienst entlasten, wenn einige um 7.00, andere u 8.00 Uhr und 
andere um 9.00 Uhr kommen und bis 15.00, 16.00, 17.00 Uhr bleiben!?!

 Wochenendöffnung
 Budget gibt es her

 Angehörige wollen auch mal ein freies Wochenende haben!?!

 Spätöffnung
 „langer Freitag bis 23.00 Uhr“

 Nachtpflege an einigen Tagen?
 „Ausschlafwochenende, Vater übernachtet in der Tagespflege!“
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Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)

Neue und erweiterte Leistungsdefinition
Das bleibt wie bisher

 Betreuungsleistungen: wie bisher, Schwerpunkt Betreuung als Gruppen- und/oder 
Einzelangebot insbesondere für demente Anspruchsberechtigte

Es kommt neu
 Betreuungsangebote für Pflegebedürftige
 Entlastungsleistungen mit den Schwerpunkten

 Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen Versorgung
 Unterstützung bei der Bewältigung von allgemeinen oder pflegebedingten 

Anforderungen des Alltags bzw. bei deren Organisation des 
Pflegebedürftigen/Versicherten

 Unterstützung der Pflegepersonen bei ihrer Tätigkeit
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Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)

Neue Leistungsempfänger
Es bleibt wie bisher

 Versicherte/Pflegebedürftige mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz
 Entlastungsbetrag von 104 € /Monat

 Versicherte/Pflegebedürftige mit erhöhter eingeschränkter Alltagskompetenz
 Entlastungsbetrag von 208 € /Monat (erhöhter Betrag)

Es kommt neu dazu
 Alle (sonstigen) Pflegebedürftigen (Pflegestufe 1 bis 3) 

 Entlastungsbetrag von 104 € /Monat

Abrechnungsregeln wie bisher
 Monatliche Beträge, Ansparen möglich, bis ins erste Halbjahr des Folgejahres 

übertragbar.
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Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)

Wer erbringt welche Leistungen (§ 45b, Satz 6, Nr. 1-4)

Es bleibt wie bisher

1. Tages- und Nachtpflege

2. Kurzzeitpflege
3. Zugelassene Pflegedienste
4. Nach Landesrecht als förderungsfähig anerkannte Anbieter wie 

Pflegedienste oder andere Anbieter
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Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)

Wer kann was abrechnen?
Der Betreuungs- und Entlastungsbetrag (104/208 €) kann eingesetzt 
werden für

1. Tages- und Nachtpflege: Pflegesatz; Hotel- und Investitionskosten
2. Kurzzeitpflege: Pflegesatz; Hotel- und Investitionskosten

3. Zugelassene Pflegedienste: Leistungen der zusätzliche 
Betreuung oder (zusätzlichen) hauswirtschaftliche 
Versorgung (keine Grundpflege)

4. Nach Landesrecht als förderungsfähig anerkannte Anbieter wie Pflegedienste oder andere Anbieter

 niedrigschwellige Betreuungsangebote wie Gruppen etc.

 niedrigschwellige Entlastungsangebote können sein: hauswirtschaftliche Entlastung, Alltags-
und Pflegebegleiter
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3. Hauswirtschaftliche Leistungen als Entlastungsleistung durch Pflegedienst
 Alle Kunden haben das Recht auf diese Leistungen !

Konsequenzen ab 01.01.2015
 Sachleistungskunden

 Pflegeverträge auf Hauswirtschaftliche Leistungen prüfen: was kann über 
Kostenerstattung realisiert werden?
 alle Hauswirtschaftlichen Leistungen außerhalb der (morgendlichen Grundpflege)

 auch hauswirtschaftliche Leistungen bei der Grundpflege (wie Frühstück machen, reinigen des 
Badezimmers, Müll, etc.?)?

 Hauswirtschaft über Sachleistungen erst dann, wenn Erstattungsleistung ausgenutzt ist
 durch hauswirtschaftliche Leitungen

 Betreuungsleistungen

 auch Betreuungsleistungen sind möglich!

Pflegegeldkunden
hauswirtschaftliche Leistungen bzw. Betreuungsleistungen anbieten!
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Praktische Folgen ab 01.01.2015
Entlastungsbetrag von 104 € für jeden Pflegebedürftigen und die Auswirkung auf 
Umsatz und Personal!

Potential § 45b "Hauswirtschaft"
Stundensatz § 45b Hauswirtschaft 27,25 €

Anzahl Sachleistungskunden 100
Anzahl Sachleistungskunden § 45b eingestuft 35
Differenz 65 Std. pro Monat

neues Potential 6.760 € 248

Anzahl Pflegegeldkunden 200
Anzahl Pflegegeldbezieher mit § 45b 55
Differenz 145 Std. pro Monat

neues Potential 15.080 € 553

Gesamtpotential 21.840 € 801
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Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)
Probleme und Grenzen der Zusätzlichen Leistungen (Betreuung, HW)

Hauswirtschaftliche Leistungen
 rund um den Haushalt, auch Grundreinigung und Treppenhaus

 Problematisch: Straßenreinigung und Schneefegen: Haftungsproblem

 nicht dazu gehören sollten wegen rechtlicher Probleme: 
 Gartenarbeiten (wie Rasenmähen), 

 Hausmeistertätigkeiten

 Fahrdienste 

Abrechnung
 nicht zeitgleich mit Grundpflegeleistungen, sonst zeitlich genau abgrenzen 

(Beginn- und Endezeit dokumentieren)!
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Rahmenbedingungen für Betreuungsleistungen 

Möglichkeiten der Leistungserbringung

 Kleingruppenbetreuung: Mehrere Betreute 
• Z.B. in der Wohnung eines Betreuten, in der Station, im 

Wohncafe eines Wohnprojektes,  im Tagestreff, …

• Reduzierung der Betreuungskosten

• Individuelle Gruppenzusammenstellung und Preisgestaltung

Das PSG 1: die Neuerungen

© System&Praxis  SysPra® 2015  info@syspra.de  www.syspra.de 27

Das PSG 1: die Neuerungen

Unterschied Tagespflege/Tagestreff

 Tagestreff
 offenes Angebot, dass stundenweise und sehr flexibel genutzt werden kann

 Zielgruppe: Pflegestufe 0/1; im Wesentlichen wenig demenzielle Beeinträchtigungen

 Finanzierung über: Sachleistung, Verhinderungspflege, § 45b, Behandlungspflege, 
Privatleistung

 Tagespflege
 geschlossenes Angebot mit festem Rahmen und geschütztem Bereich

 Zielgruppe: im Kern: Menschen mit demenzieller Beinträchtigung oder/und Menschen 
mit höherem Versorgungsaufwand

 Finanzierung: Tagespflege (§ 42), Verhinderungspflege, § 45b, Privat
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Tagestreff
 offenes Versorgungsangebot

 stundenweise nutzbar

 schließt die Lücke zwischen ambulanter 
Versorgung und Tagespflege

 ist flexibel einzurichten, da keinerlei 
gesetzliche Vorgaben

 Preise pro Stunde sinnvoll

 kann ohne großen Aufwand umgesetzt werden
 Betreuung z.B. im bisherigen Sozialraum

 Gruppe 5 bis 8 Personen

 1 Betreuungskraft

 zusätzliches Personal bei Bedarf durch PDL 
oder andere im Büro befindliche MA

 Beispiel Flensburg:
 heute an 5 Tagen bis zu 6 Std. geöffnet und 

voll!
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Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)
Was bieten Pflegedienste an?

Ohne weitere Zulassung (aber mit erweitertem Konzept, für Hauswirtschaft und 
Betreuung anderer)

1. Hauswirtschaftliche Leistungen
 Preishöhe in Orientierung zu Sachleistungen Hauswirtschaft

2. (zusätzliche) Betreuungsleistungen
 Preishöhe in Orientierung an Häusliche Betreuung (§ 124)

 Gruppenbetreuung abweichender Preis

 Betreuung auch über Ehrenamtliche (nur bei Wohlfahrt möglich)? 

Variante: Gemeinsamer Preis für Betreuung/Hauswirtschaft
 Statt zweier Einzelpreise: inhaltliche Trennung sinnvoll!?!
Alle Preise zzgl. Investitionskosten (falls nicht gefördert) und Fahrtkostenpauschale (ungedeckelt)
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Das PSG 1: die Neuerungen

Systemunterschiede: Sachleistung und Kostenerstattung
Sachleistung, z.B. „Häusliche Betreuung § 124“ =

 Definition über Rahmenvertrag nach § 75, 

 Qualitätssicherung nach §§ 112 ff. 

 Vergütungsvereinbarung nach § 89, 

 Pflegevertrag nach § 120)

Kostenerstattungsleistung: „Zusätzliche Betreuung/Entlastung“       
(§ 45b) sowie „Verhinderungspflege“ (§ 39)  

 Vertrag und Preisabsprache mit dem Kunden 

 Kostenerstattung durch die Pflegekasse an den Kunden

 keine besonderen Qualitätsmaßstäbe
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Das PSG 1: die Neuerungen

Kombination von Übungsleiterpauschale und Geringfügiger 
Beschäftigung
Neues Problemfeld: Mindestlohngesetz und 2. 
Pflegearbeitsbedingungsverordnung

 Allgemeiner Mindestlohn gilt überall

 Spezieller Mindestlohn Pflege gilt für Pflege und Betreuung

 Aufzeichnungspflichten durch Mindestlohngesetz
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Das PSG 1: die Neuerungen

Mindestlohn und Übungsleiterpauschale
Ehrenamtliche Tätigkeit („Übungsleiter“) vom Mindestlohn nur befreit, wenn

 diese „nicht von der Erwartung einer adäquaten finanziellen Gegenleistung, 
sondern von dem Willen geprägt ist, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. 
Liegt diese Voraussetzung vor, sind auch Aufwandsentschädigungen für 
mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten, unabhängig von ihrer Höhe, 
unschädlich.“ (Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales, BT-Drucksache 18/2010 v. 2. Juli 2014)

 Tätigkeit nur, um eine Vergütung zu erzielen => kein Ehrenamt
 Kombination von Minijobs und ehrenamtlicher Tätigkeit => kein Ehrenamt

 „Ausdruck einer inneren Haltung gegenüber Belangen des Gemeinwohls ist und nicht der 
Sicherung oder Besserung der wirtschaftlichen Existenz dient“ (Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 29. August 2012 – 10 AZR 499/11). 
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Das PSG 1: die Neuerungen

Kombination Übungsleiterpauschale und Geringfügige 
Beschäftigung
 Übungsleiterpauschale 

 ist eine steuerrechtliche Privilegierung, die ehrenamtliche Tätigkeit 
voraussetzt

 steuerrechtlich ist die Kombination von Übungsleiterpauschale und 
Geringfügiger Beschäftigung möglich

 Mindestlohn gilt
 bei Kombination von Übungsleiterpauschale und Geringfügiger Beschäftigung, 

weil ‚nicht ehrenamtlich‘

Konsequenz für die steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche 
Betrachtung, wenn aus Sicht des Mindestlohns keine ‚ehrenamtliche‘ 
Beschäftigung vorliegt?
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Das PSG 1: die Neuerungen

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)

Wer kann was abrechnen?
Der Betreuungs- und Entlastungsbetrag (104/208 €) kann eingesetzt 
werden für

1. Tages- und Nachtpflege: Pflegesatz; Hotel- und Investitionskosten
2. Kurzzeitpflege: Pflegesatz; Hotel- und Investitionskosten
3. Zugelassene Pflegedienste: Leistungen der zusätzliche Betreuung oder (zusätzlichen) 

hauswirtschaftliche Versorgung (keine Grundpflege)

4. Nach Landesrecht als förderungsfähig anerkannte Anbieter wie 
Pflegedienste oder andere Anbieter
 niedrigschwellige Betreuungsangebote wie Gruppen etc.
 niedrigschwellige Entlastungsangebote können sein: 

hauswirtschaftliche Entlastung, Alltags- und Pflegebegleiter
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Das PSG 1: die Neuerungen

Zulassung der niedrigschwelligen Angebote über 
Landesverordnungen
 Angebote müssen nach Landesrecht förderungsfähig sein

 konkrete Rahmenbedingungen für
 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter

 Qualifikationsniveau und Qualitätssicherung

 Abgrenzung der Leistungen

 Empfehlung der  Pflegekassen auf Bundesebene
 es gibt für die alte Rechtslage die Empfehlung „zur Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten, 

ehrenamtlichen Strukturen und der Selbsthilfe sowie von Modellvorhaben  zur Erprobung neuer 
Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen nach § 45c Abs. 6 SGB XI i.V.m. § 45d Abs. 3 SGB XI vom 
24.07.2002 in der Fassung vom 08.06.2009“ (www.gkv-spitzenverband.de im Bereich Pflegeversicherung)

 Landesverordnung für Entlastungsleistung: muss erarbeitet werden!

Niedrigschwellige Entlastungsleistungen können erst nach Veröffentlichung der 
jeweiligen Landesverordnung anerkannt und damit finanziert werden!
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Das PSG 1: die Neuerungen

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)
Niedrigschwellige Entlastungsangebote (§ 45c, 3a)
 Serviceangebote für haushaltsnahe Dienstleistungen

 z.B. hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Einkauf, Fahrdienste, Wartungsarbeiten, 
Frühjahrsputz, Unterstützung bei Schriftwechsel, evtl. auch Beratung zu weiteren 
Angeboten

 können auch kommerzielle (nicht ehrenamtliche) Angebote sein

 Anbieter muss für legale und sozialversicherungsrechtliche Beschäftigung sorgen, auch 
Regelungen zum Urlaub und Krankheitsvertretung; damit auch Einhaltung des 
Mindestlohns Pflege

Probleme
 Hier entsteht ein neues Marktsegment, dass unterhalb der Pflegedienste angesiedelt ist

 Abgrenzung zur Grundpflege oft praktisch nicht möglich
 Einstiegsleistung für spätere Pflegeleistungen?
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Das PSG 1: die Neuerungen

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)
Niedrigschwellige Entlastungsangebote (§ 45c, 3a)
 Alltagsbegleiter

 begleiten und unterstützen den Pflegebedürftigen bei der Bewältigung des Alltags

 konkrete Tätigkeiten wie hauswirtschaftliche Leistungen stehen eher im Hintergrund, 
bzw. werden gemeinsam erledigt

 sollen die Selbstversorgungsfähigkeiten stärken

 eher im ehrenamtlichen Bereich angesiedelt, aber vom Gesetzgeber nicht klar 
abgegrenzt

 Pflegebegleiter
 begleiten die Pflegepersonen und stärken/unterstützen diese

 abgeleitet aus Modellprojekt „Pflegebegleiter“ der Pflegekassen

 Ehrenamtliche mit hauptamtlicher Anleitung/Strukturen

 keine eigenständige Finanzierung, sondern nur über den Pflegebedürftigen!!!
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Das PSG 1: die Neuerungen

Zusätzliche Abrechnungsmöglichkeit der 
niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen pro Monat

 Nur für niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen (Nr. 4) 
können bis zu 40 % der jeweils zustehenden Sachleistung mit genutzt werden, 
wenn

 Grundpflege und Hauswirtschaft im Einzelfall sicher gestellt ist

 Sachleistungen von max. 40 % noch vorhanden sind

 zur Qualitätssicherung Beratungsbesuche nach den Regeln des § 37, Abs. 3 
bis 5 u.7 (zusätzlich) abgerufen werden

Das Pflegegeld wird entsprechend (bis 40 %) gekürzt
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Das PSG 1: die Neuerungen

Finanzierung niedrigschwelliger Leistungen (§ 45b, Nr. 4)
 Entlastungsbetrag bis 104 € (evtl. 208 bei erhöhter eingeschränkter Alltagskompetenz)
 Leistungen der Verhinderungspflege bis 201,50 € (bei Vorliegen der Voraussetzung einer 

Verhinderung der Pflegeperson) können für die Betreuungs- und Entlastungsleistungen eingesetzt 
werden (§ 45b, Satz 7)

 Sachleistungsbeträge bis 40 %
 das Pflegegeld würde entsprechend (im Sinne Kombileistung) gekürzt

40% des Sachleistungsbetrags

Ohne Pflegestufe Pflegestufe 1 Pflegestufe 2 Pflegestufe 3 Härtefall

Umgewandelte Sachleistung  - 187 € 458 € 645 € 798 €
Dadurch reduziertes Pflegegeld  - 97 € 183 € 291 € 291 €

Umgewandelte Sachleistung 92 € 276 € 519 € 645 € 798 €
Dadurch reduziertes Pflegegeld 49 € 126 € 218 € 291 € 291 €

Verfügbares maximales Budget für niedrigschwellige Betreuungs-und 
Entlastungsleistungen
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Das PSG 1: die Neuerungen

Verfügbare Leistungshöhe pro Monat

keine Einschränk. Grundstufe  Erhöhte Stufe
 - 104 € 208 €

104 € 104 € 208 €

Folgende Aufwendungen/Eigenbelastungen werden erstattet

1. Tages- und Nachtpflege: Pflegesatz, (auch Hotel/Investkosten)

2. Kurzzeitpflege: Pflegesatz (auch Hotel/Investkosten)

3. Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen
Voraussetzung Versorgungsvertrag als Pflegedienst

Inhalte Zusätzliche Betreuung, Zusätzliche hauswirtschaftliche Versorgung

4. Niedrigschwellige Betreuungs- und/oder Entlastungsleistungen
Voraussetzung: Landesrichtlinien nach § 45 b, Abs. 4
Anerkennung nach Landesrecht durch Landesbehörde
Anbieter: Pflegedienste, andere Anbieter
Sonderregelung für niedrigschwellige Leistungen

Mitnutzung von max. 40 % des ambul. Sachleistungsbudgets möglich

Ohne Pflegestufe
mit Pflegestufe

§ 45b Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz
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Das PSG 1: die Neuerungen

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§§ 45b/c)
Bieten Pflegedienste niedrigschwellige Leistungen an?

Niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen?
 Gleiche Zugangsvoraussetzungen für alle (Landesverordnung nach § 45b/c)

 Konzeption, Antrag, Zulassung durch Land zur Leistungserbringung

Welche Angebote
 Serviceleistungen Hauswirtschaft/Begleitung

 Preishöhe, Konkurrenz zu anderen Angeboten, Qualität, Personal

 Alltagsbegleiter
 als ehrenamtliche Angebote: gemeinnützige Trägerschaft ist Voraussetzung (auch neuer 

Verein möglich)

 Pflegebegleiter
 Aufgabenspektrum und Struktur gehen in Richtung „Casemanagement“

 Kann Pflegedienst Pflegebegleiter anbieten, die auch das eigene Leistungsangebot in Frage 
stellen können (müssen)?
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Das PSG 1: die Neuerungen

Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b/c

Konsequenzen
 Jeder Pflegedienst muss seine Kunden beraten

 Sachleistungskunden: Hauswirtschaftliche Leistungen zuerst über Kostenerstattung 
abrechnen = Pflegeverträge zum 01.01.15 umstellen!!!

 Pflegegeldkunden: Betreuungs- und Entlastungsleistung nutzen, sonst verfällt das Geld

 Hauswirtschaftliche Entlastungsstrukturen aufbauen!
 muss jeder Pflegedienst selbst anbieten!

 Prüfen, ob niedrigschwellige Leistungen (§ 45b/c) eine sinnvolle 
Ergänzung sind
 vor allem im Bereich Betreuung, Alltagsbegleiter und Pflegebegleiter
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 Das Pflegestärkungsgesetz 1, Was ist zu tun? Chancen und Risiken von Andreas Heiber, 
Vincentz Network Hannover 2014

 „Handbuch Ambulante Einsatzplanung“ 2. überarbeitete Auflage (mit PSG 1) von Andreas 
Heiber und Gerd Nett, Vincentz Network, Hannover 2014

 „Das SGB XI – Beratungshandbuch“ 2. überarbeitete Auflage (mit PNG) von Andreas 
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 „Kostenrechnung und Preiskalkulation für Pflegedienste“ von Andreas Heiber und 
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Alle Bücher mit ergänzenden Downloads unter www.haeusliche-pflege.net/Shop
 Kalkulationsmodelle und Tabelle Verteilungsschlüssel (kostenfrei) und mehr 

Informationen unter www.SysPra.de, im Bereich Arbeitshilfen
Viele Artikel zum Themenbereich: Vertragsgespräche, „Heimliche Leist-
ungen“, Privatleistungen, Leistungsabgrenzung, Einsatzplanung, 
Erstgespräche  in „PDL Praxis“, Beilage der Fachzeitschrift Häusliche 
Pflege (2001 bis 2015); auch zu finden über www.syspra.de im 
Bereich „Artikelarchiv“.


